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klimaguter „XtraStrom“ mobil Vertrag 
über das Laden an öffentlich zugänglichen Ladepunkten 

  Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen! Seite 1 von 3 
 

 
Ich bin schon Energiekunde der SWB. Meine Kunden-Nr. lautet: 

Auftraggeber 
 

 

Nachname, Vorname Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

 

 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

 

 

E-Mail-Adresse (zwingend erforderlich)1 Telefon (mobil) 

1 Die Stadtwerke Barmstedt können dem Kunden über die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, 

Änderung oder Beendigung dieses Vertragsverhältnisses (z.B. Mitteilungen über den Vertragsbeginn) zusenden. Änderungen der vo rgenannten Kontaktdaten 

des Kunden sind unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

 

Das vom Kunden für die Ladevorgänge zu zahlende Entgelt ergibt sich wie folgt (Stand 28.11.2022): 

Arbeitspreis Strom: 43,655 ct/kWh (netto) 51,95 ct/kWh (brutto) 

Grundpreis pro Monat: _3,502 €/Monat (netto) _4,16 €/Monat (brutto) 

Es gelten jeweils unsere aktuellen Preise. Die genannten Brutto-Preise beinhalten die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (zurzeit 19%) sowie alle 

anderen Steuern und Abgaben. Der Arbeitspreis wurde zum 01.07.2022, aufgrund des Wegfalls der EEG-Umlage, um netto 3,723 ct/kWh (brutto 4,43 ct/kWh) 

gesenkt. Die o. g. Preise sind bereits ohne EEG-Umlage. 

 

 

Der Kunde erhält Zugang zu den Ladepunkten im öffentlich zugänglichen Ladenetzwerk des Mobilitätsanbieters. Die vom 

Ladenetzwerk des Mobilitätsanbieters umfassten Ladepunkte kann der Kunde jederzeit unter https://energieatlas.eon.de/e-

mobility/ladestationen und/oder Smartphone-App eCharge+ abrufen. Dabei wird dem Kunden auch angezeigt, zu welchen 

Zeiten die Ladepunkte generell zugänglich sind (z. B. 24/7) und ob die jeweiligen Ladepunkte aktuell zum Laden frei sind 

(Belegungsstatus). 

Die Nutzung der Ladepunkte erfolgt mittels der Smartphone-App eCharge+, die der Kunde über „Google Play Store“ (Android 

Smartphone) bzw. „App Store“ (Apple iPhone) auf seinem Smartphone installiert. Mit Vertragsschluss übermittelt der 

Mobilitätsanbieter dem Kunden zur Anmeldung in der App Zugangsdaten in Textform. 

 

Der Vertrag hat eine Erstvertragslaufzeit bis zum 31.12.2023. Er verlängert sich auf unbestimmte Zeit und kann von jeder 

Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kündigung bedarf der 

Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. 

 

Die SWB erstellen eine Verbrauchsabrechnung jeweils zum Ende eines jeden Quartals. Die Rechnungen sind innerhalb 

von 14 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Der Versand erfolgt ausschließlich an die von Ihnen genannte E-Mail-Adresse. 

 

Ergänzend finden die beigefügten „Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Barmstedt für Verträge zur Lieferung 

von Ladestrom“ (AGB) Anwendung. 

 

 

 

 

4. Laufzeit / Kündigung 

5. Abrechnung / Rechnung per E-Mail 

6. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

1. Kunde 

 

 

  

 

 
 

 

2. Preise 

3. Ladepunkte 

https://energieatlas.eon.de/e-mobility/ladestationen
https://energieatlas.eon.de/e-mobility/ladestationen
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Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt die Stadtwerke Barmstedt (Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE76ZZZ00000184647), Zahlungen aus diesem Vertragsverhältnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von den Stadtwerke 

Barmstedt auf das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kunden gesondert mitgeteilt. 

 

  Nachname, Vorname des Kontoinhabers BIC 

 

  Straße, Hausnummer des Kontoinhabers IBAN 

 

  PLZ, Ort des Kontoinhabers Kreditinstitut 

 

 

  Ort, Datum Unterschrift Kunde 

 

Unternehmer können Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung für eigene ähnliche Waren oder 

Dienstleistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde kann der Verwendung seiner angegebenen E-Mail-Adresse zu 

Werbezwecken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 

(reguläre Porto- oder Telekommunikationskosten) entstehen. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mich die Stadtwerke Barmstedt zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte 

und/oder Dienstleistungen (Angebote zu Strom- bzw. Gaslieferverträgen, Ladeeinrichtungen, Mobilitätsdienstleistungen, 

PV-Anlagen und Stromspeichern, sowie Informationen über Sonderangebote kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen 

dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr.) verarbeitet. 

Falls gewünscht, bitte ankreuzen: 

□ Telefon-Werbung 

□ E-Mail-Werbung  

Die Einwilligung/en zur Werbung per Telefonanruf und per E-Mail gelten bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung 

folgenden Kalenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein Widerruf dieser Einwilligung/en ist (einzeln oder 

gemeinsam) jederzeit möglich. Er erfolgt für die Zukunft und berührt damit nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung zur Werbung per Telefonanruf bzw. per E-Mail. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Barmstedt, 

Bahnhofstr. 27, 25355 Barmstedt, Fax: 04123 681-601, E-Mail: kontakt@stadtwerke-barmstedt.de 

 

 

 

 

 

 

7. SEPA-Basislastschriftmandat 

8. Werbung und Einwilligung 

  

  

  

 

 

mailto:kontakt@stadtwerke-barmstedt.de
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Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – Stadtwerke Barmstedt, Bahnhofstr. 27, 
25355 Barmstedt, Tel. 04123 681-56, E-Mail: kontakt@stadtwerke-barmstedt.de – mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 
oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Für den Fall, dass Ladevorgänge vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses) vorgenommen 
werden sollen, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 9 zusätzlich (falls gewünscht, bitte 
ankreuzen): 

 Ich verlange ausdrücklich, dass mir der Zugang zu den Ladepunkten nach diesem Vertrag – soweit möglich – auch gewährt 
werden soll, wenn dieser Termin vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, 
schulde ich dem Mobilitätsanbieter für die bis zum Widerruf getätigten Ladevorgänge an den Ladepunkten gemäß § 357 
Abs. 8 BGB (ab 28.05.2022: § 357a Abs. 2 BGB) angemessenen Wertersatz. 

 

Hiermit willige ich ein, dass die SWB gemäß nachfolgenden Vertragsbedingungen der SCHUFA notwendige Daten über die 
Beauftragung, Aufnahme und Beendigung dieses Energieliefervertrages übermitteln dürfen und für die Aufnahme und 
Durchführung dieses Energieliefervertrages erforderliche Auskünfte über mich erhalten können. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz werden dabei gewahrt. Bei Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, insbesondere bei 
Vorliegen einer negativen Auskunft der SCHUFA zu Merkmalen der Bonität des Kunden, können die Stadtwerke den Auftrag 
des Kunden zur Energielieferung ablehnen. 

 

Mit meiner Unterschrift erteile ich den obenstehenden Auftrag und bestätige, dass ich die Vertragsbedingungen gelesen 
habe, da diese Vertragsbestandteil sind. Der Vertrag kommt mit der Bestätigung des Mobilitätsanbieters zustande, die 
spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat. 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 

9. Widerrufsbelehrung 

10. Wertersatz bei Widerruf 

11. Vollmacht 

12. Auftragserteilung 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Barmstedt  
für das Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten 

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung 
notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrags 
etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Wider-
rufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es 
sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 

2. Zugang zu den Ladepunkten  
2.1. Der Kunde erhält mit Herunterladen der Smartphone-App echarge+ 

und der Registrierung in der App die Möglichkeit, sich an den Lade-
punkten zu authentifizieren und diese zur Nutzung freizuschalten. 

2.2. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die vom Mobilitätsanbie-
ter übermittelten Zugangsdaten vor dem Zugriff unberechtigter Dritter 
geschützt sind. Die Berechtigung des Kunden zur Nutzung der Zu-
gangsdaten endet mit dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.  

3. Verfügbare Ladepunkte 
3.1. Der Mobilitätsanbieter ist während der Vertragslaufzeit jederzeit be-

rechtigt, weitere Ladepunkte in Betrieb zu nehmen und dem Kunden 
zugänglich zu machen sowie vorhandene Ladepunkte außer Betrieb 
zu nehmen. Dabei hat sich der Mobilitätsanbieter zu bemühen, die 
bei Vertragsschluss vorhandene regionale Verteilung der Lade-
punkte während der Vertragslaufzeit im Wesentlichen aufrechtzuer-
halten. Ändert sich die regionale Verteilung der Ladepunkte des Mo-
bilitätsanbieters dahingehend, dass dem Kunden eine Nutzung der 
Ladepunkte nicht mehr oder nur noch mit erheblichen Einschränkun-
gen möglich ist, hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist unter Darlegung der fehlenden bzw. ein-
geschränkten Nutzungsmöglichkeit zu kündigen.  

3.2. Sofern der Mobilitätsanbieter mit Roaming-Anbietern kooperiert, ist 
er jederzeit berechtigt, bestehende Kooperationen zu beenden und 
neue Kooperationen einzugehen. Ziffer 3.1 Satz 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 

4. Nutzung der Ladepunkte 
4.1. Der Kunde ist für die bestimmungsgemäße Nutzung der Ladepunkte 

verantwortlich und führt die Ladevorgänge entsprechend der Bedie-
nungshinweise durch. Die Bedienungshinweise befinden sich an den 
jeweiligen Ladepunkten.  

4.2. Es obliegt dem Kunden, vor jedem Ladevorgang zu prüfen, ob sein 
Elektrofahrzeug mit den technischen Voraussetzungen des jeweili-
gen Ladepunkts kompatibel ist (z. B. zweiphasiges Laden, Gleich-
strom) und das Ladekabel keine Beschädigungen aufweist.  

4.3. Während notwendiger Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten 
(z. B. zur Beseitigung von Störungen und Schäden) an den Lade-
punkten oder für die Dauer einer Belegung durch andere Kunden be-
steht kein Anspruch des Kunden auf deren Nutzung. Gleiches gilt 
während der Durchführung von Maßnahmen zum Lastmanagement 
oder einer netzdienlichen Steuerung am jeweiligen Ladepunkt. Maß-
nahmen zum Lastmanagement oder einer netzdienlichen Steuerung 
können die Reduzierung oder Erhöhung der Leistung im Rahmen der 
Ladevorgänge sowie die (temporäre) Unterbrechung von Ladevor-
gängen umfassen. 

4.4. Der Kunde informiert den Mobilitätsanbieter unter der Telefonnum-
mer 04123 681-56 oder per E-Mail an kontakt@stadtwerke-barms-
tedt.de über Störungen und Schäden an Ladepunkten, von denen er 
aufgrund eines Ladevorgangs Kenntnis erlangt. Eine Nutzung des 
betroffenen Ladepunkts darf in diesem Fall nicht begonnen bzw. fort-
gesetzt werden. Betreibt der Mobilitätsanbieter den Ladepunkt 
selbst, wird er alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Störun-
gen und Schäden an den Ladepunkten zu beheben und Ausfallzeiten 
so gering wie möglich zu halten. Kann der Kunde sein Elektrofahr-
zeug nicht von einem Ladepunkt des Mobilitätsanbieters entriegeln, 
wird der Mobilitätsanbieter das Elektrofahrzeug innerhalb von 24 
Stunden nach Mitteilung durch den Kunden entriegeln. Dies gilt nicht, 
wenn die Entriegelung aus Gründen nicht erfolgen kann, die im Fahr-
zeug des Kunden begründet sind. Wird der Ladepunkt von einem 
Roamingpartner betrieben, wird der Mobilitätsanbieter diesen über 
die Störung bzw. den Schaden informieren. In diesem Fall wendet 
sich der Kunde für die Entriegelung über die am Ladepunkt angege-
benen Kontaktdaten unmittelbar an den Roamingpartner. 

4.5. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Ener-
gieversorgung ist der Mobilitätsanbieter, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, von seiner Leistungspflicht an den Ladepunkten befreit. 

4.6. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvor-
hersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftli-

chen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere 
Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeits-
kampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich er-
schwert oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren 
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände 
und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind. 

4.7. Der Mobilitätsanbieter ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder 
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadenser-
satzansprüche des Kunden gegen den Mobilitätsanbieter bleiben 
für den Fall unberührt, dass den Mobilitätsanbieter an der Unter-
brechung ein Verschulden trifft. 

5. Abrechnung / Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsver-
weigerung / Aufrechnung 

5.1. Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt quartalsweise in elekt-
ronischer Form per E-Mail. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei 
Wochen nach Zugang der Rechnung fällig und im Wege des Last-
schriftverfahrens oder durch Überweisung zu zahlen. 

5.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Mobilitätsan-
bieter angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forde-
rung ergreifen. Fordert der Mobilitätsanbieter erneut zur Zahlung 
auf oder lässt der Mobilitätsanbieter den Betrag durch Beauftra-
gung eines Inkassodienstleisters einziehen, stellt er dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage der Pauschale 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

5.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht. Rechte des Kunden 
nach § 315 BGB bleiben unberührt. 

5.4. Gegen Ansprüche des Mobilitätsanbieters kann nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund 
vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er-
füllung der Hauptleistungspflichten. Es gilt weiterhin nicht für For-
derungen des Kunden, die im Rahmen des Rückabwicklungsver-
hältnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen. 

6. Preise und Preisanpassung  
6.1. Für die Nutzung der Ladepunkte zahlt der Kunde den Preis gemäß 

Auftragsformular. Der Preis wird kalkuliert auf Grundlage der Kos-
ten, die für die Nutzung der Ladepunkte durch alle Kunden in die-
sem Tarif anfallen. Der Preis für die Nutzung der Ladepunkte ent-
hält die Kosten für den Betrieb der Ladepunkte, Energiebeschaf-
fung und Vertrieb inkl. Netzentgelten und netzbezogenen Umla-
gen.  

6.2. Der Mobilitätsanbieter ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 
nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhun-
gen oder Senkungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist 
ausschließlich eine Änderung, der in Ziffer 6.1 genannten Kosten. 
Der Mobilitätsanbieter überwacht fortlaufend die Entwicklung die-
ser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die 
Veränderung der Kosten seit der jeweils vorhergehenden Preisan-
passung nach dieser Ziffer bzw. – sofern noch keine Preisanpas-
sung nach dieser Ziffer erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum 
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisan-
passung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Der Mobi-
litätsanbieter ist verpflichtet, bei der Ausübung seines billigen Er-
messens Kostensenkungen nach den gleichen Maßstäben zu be-
rücksichtigen wie Kostenerhöhungen, sodass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünstigen Maßstäben Rechnung ge-
tragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen min-
destens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostener-
höhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die 
Ausübung des billigen Ermessens des Mobilitätsanbieters gericht-
lich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise sind nur zum 
Monatsersten möglich erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erst-
laufzeit. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Mobili-
tätsanbieter dem Kunden die Änderungen spätestens einen Monat 
vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem 
Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisan-
passung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Mobilitätsan-
bieter in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
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7. Deaktivierung der Zugangsberechtigung des Kunden / Fristlose 
Kündigung 

7.1. Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unwesentlicher Höhe, ist 
der Mobilitätsanbieter berechtigt, dem Kunden den Zugang zu den 
Ladepunkten durch Deaktivierung der Zugangsberechtigung zu ent-
ziehen. Dem Kunden wird der Entzug der Zugangsberechtigung min-
destens zwei Wochen vorab in Verbindung mit einer Aufforderung 
zur Zahlung des offenen Betrags angedroht. Erfolgt eine Deaktivie-
rung, wird die Zugangsberechtigung nach Ausgleich der offenen For-
derung unverzüglich wieder aktiviert.  

7.2. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere im Fall eines wiederholten Zahlungsverzu-
ges in nicht unwesentlicher Höhe vor, wenn der Kunde seiner Zah-
lungspflicht nicht innerhalb einer Woche nach Zugang einer Zah-
lungsaufforderung mit Kündigungsandrohung nachkommt. 

8. Haftung 
8.1. Der Mobilitätsanbieter haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtver-

letzung (z. B. bei Nichterfüllung der Leistungspflicht oder ungenauer 
oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden 
nach Maßgabe von Ziffern bis 8.2 bis 8.6. 

8.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Fol-
gen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlus-
ses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.  

8.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ih-
rer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte 
Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

8.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich 
die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss 
des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgese-
hen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

8.5. Der Mobilitätsanbieter haftet dem Kunden nicht für Schäden am 
Fahrzeug des Kunden, die dem Kunden dadurch entstehen, dass die 
Ladepunkte entgegen der Bedienungsanleitung an den Ladepunkten 
oder auf sonstige unsachgemäße Weise benutzt werden. 

8.6. Die Bestimmungen des ProdHaftG bleiben unberührt. 
9. Übertragung des Vertrags 

Der Mobilitätsanbieter ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirt-
schaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung 
nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem Zeit-
punkt der Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. 
Im Falle einer Übertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Mobilitätsanbieter in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das 
Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine 
gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen 
i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

10. Datenschutz 
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wider-
spruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten“ des Mobilitätsanbieters.  
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